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(54) Bezeichnung: Verwendung des Materials von Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) für 
Anwendungsfälle in lndustrie, Handel, Versorgung und Verkehr als modifiziertes Kartonmaterial für 
besondere Anwendungen (KbA)

(57) Hauptanspruch: Verwendung des Materials von Karton
verpackungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) dadurch 
gekennzeichnet, dass es für Anwendungsfälle in Industrie, 
Handel, Versorgung und Verkehr als modifiziertes Karton
material für besondere Anwendungen (KbA) zum Einsatz 
kommt.



Beschreibung

[0001] Kartonverpackungen für flüssige Nahrungs
mittel (KfN), im Volksmund als Tetra Paks bezeich
net, dienen nach heutigem Kenntnisstand des 
Antragstellers i. d. R. dem Verpacken von Milch, 
Fruchtsäften und Wein und kommen bei der Verpa
ckung von diesen Getränken vor deren Verkauf zum 
Einsatz. Anschließend erfolgt das Recycling im Sys
tem „Grüner Punkt“.

[0002] Die Vorteile einer Kartonverpackung für flüs
sige Nahrungsmittel (KfN) sind:

- Reduzierung des Verpackungsgewichtes

- Steigerung der Effektivität von Transport-, 
Umschlag- und Lagerungsprozessen und die

- Verbesserung der Haltbarkeit des Packgutes

[0003] Die Ausprägungen der einzelnen Anforde
rungen an den Packstoff (Umhüllung) sind abhängig 
von den Anforderungen durch das Packgut, insbe
sondere von dessen Haltbarkeitskriterien unter ver
schiedenen Umgebungsbedingungen, sowie von 
den Anforderungen des Endkunden hinsichtlich der 
Verpackungsgrößen und des Erscheinungsbildes.

[0004] Die Realisierung der Anforderungen erfolgt 
vorrangig durch die spezifische Auswahl der für die 
Packstoffe eingesetzten Materialien und deren Ver
arbeitungstechnologie.

[0005] Hauptbestandteile von KfN mit unterschied
lichem Anforderungsprofil bezüglich der Haltbarkeit 
der Füllgüter sind i.d.R. von innen nach außen Poly
ethylen, Polyethylen, Aluminium, Polyethylen, Papier 
und Polyethylen. Die Hülle ist dadurch bei Bedarf 
licht- und sauerstoffundurchlässig und somit hervor
ragend zur Aufnahme von Flüssigkeiten und feuch
ten Materialien geeignet.

[0006] Die Möglichkeiten der Verwendung von KfN 
sind nach Ansicht des Antragstellers damit aber bei 
Weitem nicht ausgeschöpft.

[0007] Der Versandhandel ist weltweit im Aufwind 
begriffen.

[0008] Der steigende Bedarf nach geeigneten Ver
packungen muss den verschiedensten Ansprüchen 
der zu versendenden Güter entsprechen und gerecht 
werden.

[0009] Alle Merkmale, die eine Kartonverpackung 
für flüssige Nahrungsmittel (KfN) in sich vereint, las
sen sich auch für die Versendung von feuchten, vis
kosen oder flüssigen Versandgütern auch größeren 
Ausmaßes positiv nutzen.

[0010] Die Möglichkeiten, die sich Verpackungs-, 
Versand- und Handelsunternehmen bei der Imple
mentierung von KfN als Transport- und Lagerbehält
nis bieten, gehen nach dem Dafürhalten des Antrag
stellers weit über die gegenwärtige Verwendung als 
Getränkekarton hinaus.

[0011] Oder denken wir auch an die Nutzung des 
Materials in der Industrie, zum Beispiel für Anwen
dungsfälle bei der Be- und Entlüftung oder der Ent
staubung. Auch hier können die Vorteile des Mate
rials in Klimaanlagen, Warmluftheizungen oder 
Ablufttrocknern positive Effekte schaffen und das 
Material ist in der Regel geeignet, die bisher verwen
deten Kunststoff- oder Wickelfalzrohre zu ersetzen. 
Selbst im Messebau ist dieses Material für temporäre 
Einsatzfälle zur Be- und Entwässerung oder Be- und 
Entlüftung geeignet und in der Lage, das bisher ein
gesetzte Rohrmaterial aus z. B. Kunststoff zu substi
tuieren. Die dafür erforderlichen Verbindungsstücke 
und Formteile, wie Segmentbögen, Reduzierungs
stücke und Verbinder können in der jetzigen Form 
weiter verwendet werden.

[0012] Als Teil der Straßenausstattung kennen wir 
Verkehrsleiteinrichtungen.

[0013] Hier lassen sich zum Beispiel die bekannten 
Leitpfosten oder „Pinguine“ am Straßenrand durch 
KfN-Material ersetzen oder Verkehrskegel aus selb
igem Material, aber in runder Form, herstellen. Die 
Einsparung bzw. Substitution von Kunststoff wäre 
enorm.

[0014] Im Wohnbereich oder bei der Raumgestal
tung ist es denkbar, das Material als preiswerter 
Raumteiler oder Sichtschutz in röhrenförmiger Alu
miniumanmutung zu verwenden.

[0015] Außerdem kann es in trendiger Aluminiu
moptik oder in herkömmlicher Form bedruckt für 
runde Behälter, auch als Ordnungssystem, in allen 
denkbaren Größen im Wohnbereich Verwendung fin
den.

[0016] Die bekannte Tetra Brik-Verpackung wurde 
im Januar 1990 in den USA patentiert. Die Schutzfrist 
ist im August 2008 ausgelaufen. Einer Modifikation 
dieses Produktes für Anwendungsfälle in Industrie, 
Handel, Versorgung und Verkehr steht somit nichts 
im Wege.

[0017] Der Schutzanspruch 1 beinhaltet die Verwen
dung des Materials von Kartonverpackungen für flüs
sige Nahrungsmittel (KfN) für Anwendungsfälle in 
Industrie, Handel, Versorgung und Verkehr als modi
fiziertes Kartonmaterial für besondere Anwendungen 
(KbA).
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[0018] Der Schutzanspruch 2 des Antragstellers hat 
zum Inhalt, dass modifizierte Kartonverpackungen 
für flüssige Nahrungsmittel (KfN) als „Kartonverpa
ckung für besondere Anwendungen“ (KbA) nicht nur 
dem Verkauf von Flüssigkeiten dienen, sondern auch 
der Versendung von Gütern.

[0019] Dem Schutzanspruch 3 liegt die Idee zu 
Grunde, dass die modifizierten KfN in Größe und 
Form den am Markt vorhandenen herkömmlichen 
Kartonverpackungen ähneln und zum Verschließen 
ebenso gefaltet werden, um den Ansprüchen des 
Versenders und dem Schutz des Versandgutes zu 
entsprechen.

[0020] Der Schutzanspruch 4 beinhaltet die Idee, 
dass durch entsprechende Modifikation der KfN 
eine Fertigpackung entsteht, die in Abwesenheit 
des Endverbrauchers verpackt und verschlossen 
wird, so dass der Inhalt nicht mehr ohne sichtbare 
Änderung der Verpackung manipuliert werden kann.

[0021] Dem Schutzanspruch 5 liegt die Idee zu 
Grunde, dass Packhilfsmittel zum Einsatz kommen, 
die ein sicheres Verschließen des modifizierten KfN 
gewährleisten.

[0022] Gegenwärtig schwirren rund 400.000 Droh
nen über Deutschland. Bis 2025 sollen es weit mehr 
sein und ein Großteil davon könnte künftig Waren 
zum Kunde bringen. Und wenn es dabei regnen 
sollte wäre es gut, wenn sich das Packmittel dafür 
eignet. Der Schutzanspruch 6 hat zum Inhalt, dass 
modifizierte KfN für die zukunftsträchtige Paketliefe
rung mittels Drohnen verwendet werden, da sich das 
Packmittel durch leichte und wetterfeste Eigenschaf
ten auszeichnet.

[0023] Die Idee des Antragstellers schließt die Her
stellung, den Vertrieb und die Nutzung von modifi
zierten Kartonverpackungen für flüssige Nahrungs
mittel (KfN) zur Wiederverwendung bzw. zum 
Recycling ein.

[0024] Laut Umweltbundesamt fielen im Jahr 2021 
deutschlandweit 19,7 Mio. Tonnen Verpackungsab
fälle an. Dazu kommen nochmal ca. 2 Mio. Tonnen 
aus dem Ausland, die später hier im Müll landen. 
Zusätzlich wird aktuell eingeschätzt, dass weltweit 
jährlich ca. 400 Mio. Tonnen Kunststoffe anfallen, 
von denen nur ein Bruchteil recycelt wird.

[0025] Dem Schutzanspruch 7 liegt die Idee zu 
Grunde, dass durch eine entsprechende Logistik 
eine Wiederverwendung des Packmittels erreicht 
wird, um die Umwelt zu entlasten.

[0026] Ergänzend dazu beinhaltet der Schutzan
spruch 8, dass bereits bei der Herstellung des modi
fizierten Materials Vorkehrungen getroffen werden, 

um in Abstimmung mit den Behörden eine Einbezie
hung in das duale System „Grüner Punkt“ zu ermö
glichen.

[0027] Der Schutzanspruch 9 des Antragstellers hat 
zum Inhalt, das Material von modifizierten Kartonver
packungen, wo es möglich ist, als Rohr in der Lüf
tungstechnik der Be- und Entlüftung oder Entstau
bung zu verwenden bzw. in Klimaanlagen, 
Warmluftheizungen oder Ablufttrocknern einzuset
zen.

[0028] Dem Schutzanspruch 10 liegt die Idee zu 
Grunde, das KfN-Material für Regeneratoren oder 
Plattenwärmeübertrager zu nutzen.

[0029] Der Schutzanspruch 11 hat zum Inhalt, dass 
sämtliche im Messebau verwendeten Rohre, dort wo 
es möglich ist, durch modifiziertes KfN-Material 
ersetzt werden, um Kunststoffe und kostenintensi
vere Wickelfalzrohre zu ersetzten.

[0030] Der Schutzanspruch 12 beinhaltet die Idee, 
das modifizierte KfN-Material als Teil der Straßen
ausstattung für Leitpfosten, zylinderförmige 
„Absperrkegel“ oder sonstige rohrförmige Absper
rungen zu verwenden, um die bis dato eingesetzten 
Kunststoffe oder kostenintensivere Materialien zu 
ersetzten.

[0031] Dem Schutzanspruch 13 liegt die Idee zu 
Grunde, das modifizierte KfN-Material in der Raum
ausstattung als Raumteiler, Sichtschutz oder für 
runde Behälter verschiedener Größen zur Aufbe
wahrung zu verwenden. Auch die Verwendung der 
Behälter für ein Ordnungssystem als gefalteter Kar
ton oder in zylindrischer Form sowie andere gestal
terische Elemente in der Raumgestaltung sind mit 
diesem Material denkbar und unterliegen hiermit 
dem Schutzanspruch.

Ausführungsbeispiel

[0032] Der Antragsteller versendet seit geraumer 
Zeit mit Erfolg 5-15 cm hohe Setzlinge einer Kak
teenart mittels Getränkekartons. Es hat nach mehre
ren 100 Versendungen zu keiner Zeit Probleme 
gegeben. Die Empfänger haben sich ausnahmslos 
positiv geäußert. Diese Vorgehensweise hat beim 
Antragsteller die Idee zur Beantragung des 
Gebrauchsmusters „Verwendung des Materials von 
Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel 
(KfN) für Anwendungsfälle in Industrie, Handel, Ver
sorgung und Verkehr als modifizierte Kartonverpa
ckung für besondere Anwendungsfälle (KbA)“ reifen 
lassen.
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Schutzansprüche

1. Verwendung des Materials von Kartonverpa
ckungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) dadurch 
gekennzeichnet, dass es für Anwendungsfälle in 
Industrie, Handel, Versorgung und Verkehr als modi
fiziertes Kartonmaterial für besondere Anwendun
gen (KbA) zum Einsatz kommt.

2. Verwendung des Materials von Kartonverpa
ckungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) dadurch 
gekennzeichnet, dass es als modifizierte „Karton
verpackung für besondere Anwendungen“ (KbA) 
nicht nur dem Verkauf von Flüssigkeiten dient, son
dern auch als Packmittel der Versendung von 
Gütern.

3. Modifikation der Kartonverpackungen für flüs
sige Nahrungsmittel (KfN), dadurch gekennzeich
net, dass sie als „Kartonverpackung für besondere 
Anwendungen“ in Größe und Form den am Markt 
befindlichen herkömmlichen Kartonverpackungen 
ähneln und zum Verschließen ebenso gefaltet wer
den, um den Ansprüchen des Versenders und dem 
Schutz des Versandgutes zu entsprechen.

4. Modifikation der Kartonverpackungen für flüs
sige Nahrungsmittel (KfN), dadurch gekennzeich
net, dass als „Kartonverpackung für besondere 
Anwendungen“ eine Fertigpackung entsteht, die in 
Abwesenheit des Endverbrauchers verpackt und 
verschlossen wird, so dass der Inhalt nicht mehr 
ohne sichtbare Änderung der Verpackung manipu
liert werden kann.

5. Modifikation der Kartonverpackungen für flüs
sige Nahrungsmittel (KfN), dadurch gekennzeich
net, dass bei einer „Kartonverpackung für beson
dere Anwendungen“ Packhilfsmittel wie Klebeband, 
Klettverschluss, Aufreissperforation, Schraubver
schluss, Packband, Kabelbinder, Kordel, Klebe
punkte oder Tacker zum Einsatz kommen, die ein 
sicheres Verschließen des Transportgutes 
gewährleisten.

6. Modifikation der Kartonverpackungen für flüs
sige Nahrungsmittel (KfN), dadurch gekennzeich
net, dass sie als „Kartonverpackung für besondere 
Anwendungen“ als Packmittel für die zukunftsträch
tige Paketlieferung mittels Drohnen verwendet wer
den kann, da es sich durch leichte und wetterfeste 
Eigenschaften auszeichnet.

7. Modifikation der Kartonverpackungen für flüs
sige Nahrungsmittel (KfN), dadurch gekennzeich
net, dass bei der „Kartonverpackung für besondere 
Anwendungen“ durch eine entsprechende Logistik 
eine Wiederverwendung des Packmittels erreicht 
wird, um die Umwelt zu entlasten.

8. Beachtung des Umweltgedankens und des 
Recyclings, unabhängig davon in welchem Bereich 
und zu welchem Zweck das modifizierte Material 
eingesetzt wird dadurch gekennzeichnet, dass 
bereits bei der Herstellung des Materials Vorkehrun
gen getroffen werden, um in Abstimmung mit den 
Behörden eine Einbeziehung in das duale System 
„Grüner Punkt“ zu ermöglichen.

9. Verwendung des Materials von Kartonverpa
ckungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) als modi
fiziertes Kartonmaterial für besondere Anwendun
gen (KbA) dadurch gekennzeichnet, dass es als 
Rohrmaterial in der Lüftungstechnik zur Be- und 
Entlüftung bzw. Entstaubung oder zum Beispiel in 
Klimaanlagen, Warmluftheizungen oder Ablufttrock
nern eingesetzt wird.

10. Verwendung des Materials von Kartonverpa
ckungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) als modi
fiziertes Kartonmaterial für besondere Anwendun
gen (KbA) dadurch gekennzeichnet, dass es als 
Material für Regeneratoren oder Plattenwärmeüber
trager genutzt wird.

11. Verwendung des Materials von Kartonverpa
ckungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) als modi
fiziertes Kartonmaterial für besondere Anwendun
gen (KbA) dadurch gekennzeichnet, dass 
sämtliche im Messebau verwendeten herkömmli
chen Rohre, dort wo es möglich ist, durch modifizier
tes KfN- Material ersetzt werden, um Kunststoffe 
und kostenintensivere Wickelfalzrohre zu ersetzten.

12. Verwendung des Materials von Kartonverpa
ckungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) als modi
fiziertes Kartonmaterial für besondere Anwendun
gen (KbA) dadurch gekennzeichnet, dass es als 
Teil der Straßenausstattung als Material für Leitpfos
ten, zylinderförmige „Absperrkegel“ oder sonstige 
rohrförmige Absperrungen genutzt wird, um die bis 
dato eingesetzten Kunststoffe zu ersetzten.

13. Verwendung des Materials von Kartonverpa
ckungen für flüssige Nahrungsmittel (KfN) als modi
fiziertes Kartonmaterial für besondere Anwendun
gen (KbA) dadurch gekennzeichnet, dass es in 
der Raumausstattung als Material für Raumteiler, 
Sichtschutz oder für runde Behälter verschiedener 
Größen zur Aufbewahrung Anwendung findet. 
Auch die Verwendung der Behälter für ein Ord
nungssystem als gefalteter Karton oder in zylindri
scher Form sowie andere gestalterische Elemente 
in der Raumgestaltung sind mit diesem Material 
denkbar und unterliegen hiermit dem Schutzan
spruch.

Es folgen keine Zeichnungen
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